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Botschaft über die Geschäfte der  
Einwohnergemeindeversammlung  
(Budgetgemeinde)  
 
Donnerstag, 10. Dezember 2015, 20.00 Uhr Mehrzweckhalle Kappel 
 
 
Traktanden: 
 
1. Bewilligung zusätzliches Pensum 50 % Schulhausreinigung 

 
2. Bewilligungen Verpflichtungskredite 2016 

a) Ersatz Wasserleitung im Bereich Kreisel Mittelgäustrasse  
 CHF 139'000.00 
b) Ersatz Wasserleitung Alpenblick 
 CHF 174'000.00 
c) Ersatz Kanalisation Alpenblick  
 CHF 150'000.00 
d) Sanierung Strassenbelag Unterdorf 
 CHF 200‘000.00 
 

3. Budget 2016 
a) Investitionsrechnung 2016 
b) Erfolgsrechnung 2016 
c) Festlegung der Steuerfüsse und der wiederkehrenden 
 Gebühren, Ansätze und Abgaben 
  

4. Finanzplan 2016 – 2020 
 

5. Gebührentarif 
 

6. Interpellation Marcel W. Wyss 
 

7. Verschiedenes 
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Das detaillierte Budget 2016 und die Anträge werden am 3. Dezem-
ber 2015 auf unserer Homepage www.kappel-so.ch aufgeschaltet.  
Ab diesem Datum können während den Schalteröffnungszeiten bei 
der Gemeindeverwaltung die Unterlagen in Papierform bezogen und 
die Akten eingesehen werden. 
 
 

1. Bewilligung zusätzliches Pensum 50 % für Schulhaus- 
reinigung 
 
Ausgangslage: 
Für die Reinigung des neuen Schulhauses ist ein zusätzliches Ar-
beitspensum notwendig.  
Die Bereichsleitung Werke hat mit Hilfe eines spezifischen Berech-
nungstools ermittelt, welchen Umfang die Reinigungsarbeiten auf-
weisen. Dabei wurden die Bodenbeschaffenheit, die Möblierung und 
die Häufigkeit der Reinigungsintervalle berücksichtigt.  
Die Berechnung hat ergeben, dass für den Schulhausneubau die 
gesamte Reinigung inkl. Planung der Arbeitseinsätze ein Pensum 
von 65 % notwendig ist. Die eigentlichen Reinigungsaufgaben betra-
gen dabei ca. 55 %.  
 
Die bestehenden personellen Ressourcen im Bereich Werke betra-
gen gegenwärtig 500 % (vier Vollzeitstellen und zwei Teilzeitstellen).  
In den vergangenen zwei Jahren wurden dem Bereich Werke zu-
sätzliche Aufgaben übertragen. Dazu gehören die Arbeiten des 
Brunnenmeisters, des Ortsquartiermeisters, die Pflege des Fried-
hofes und der Unterhalt der Anlagen auf der Bornschanze. All diese 
zusätzlichen Arbeiten mussten bisher mit den bereits erwähnten 500 
Stellenprozent bewältigt werden. Mit den zusätzlichen Reinigungsar-
beiten reichen diese Pensen nun nicht mehr aus. 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, für den Be-
reich Werke ein zusätzliches Pensum von 50 % und einer Kostenfol-
ge von ca. CHF 26‘700.00 p.a. zu genehmigen. 
 

http://www.kappel-so.ch/
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2. Bewilligungen Verpflichtungskredite 2016 
 
a) Ersatz Wasserleitung im Bereich Kreisel Mittelgäustrasse 
CHF 139'000.00 (Konto-Nummer 7101.5031.09) 
 
Ausgangslage: 
Das kantonale Amt für Verkehr und Tiefbau plant für das Jahr 2016 
den Ersatz des Kreisels in der Mittelgäustrasse. Im gleichen Zug soll 
die gemeindeeigene Wasserleitung in diesem Bereich saniert wer-
den. 
 
Antrag Gemeinderat: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Ver-
pflichtungskredit über CHF 139'000.00 für den Ersatz Wasserleitung 
im Bereich Kreisel Mittelgäustrasse zu genehmigen. 
 
 
b) Ersatz Wasserleitung Alpenblick CHF 174'000.00  
(Konto-Nummer 7101.5031.10) 
 
Ausgangslage: 
Im Alpenblick ist es am 7. Januar 2015 zum wiederholten Male zu 
einem Wasserleitungsbruch gekommen. Gemäss dem nachgeführ-
ten Leckverzeichnis ist dies der 8. Wasserleitungsbruch in den letzt-
en zweieinhalb Jahren. Aufgrund der gehäuften Leitungsbrüche ist 
klar, dass für die Wasserleitung im Alpenblick ein grosser Sanie-
rungsbedarf besteht. 
 
Antrag Gemeinderat: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Ver-
pflichtungskredit im Betrag von CHF 174'000.00 für den Ersatz Was-
serleitung Alpenblick zu genehmigen. 
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c) Ersatz Kanalisation Alpenblick CHF 150'000.00 
(Konto-Nummer 7201.5032.11) 
 
Ausgangslage: 
Im Rahmen der Planung für den Ersatz der Wasserleitung im Alpen-
blick wurde auch die Kanalisationsleitung mittels Kanalfernsehauf-
nahmen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kanalisa-
tionsleitung auf diversen Abschnitten in einer Länge von 113 Meter 
Risse aufweist. Die Untersuchungen zeigten, dass durch diese Risse 
die statische Tragfähigkeit der Leitung nicht mehr gewährleistet ist. 
Deshalb bietet sich ein Ersatz der Kanalisationsleitung im Rahmen 
der Sanierung der Wasserleitung an.  
 
Antrag Gemeinderat: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Ver-
pflichtungskredit über CHF 150'000.00 für den Ersatz Kanalisation 
Alpenblick zu genehmigen. 
 
 
d) Sanierung Strassenbelag Unterdorf CHF 200‘000.00 
(Kontonummer 6150.5010.07) 
 
Ausgangslage: 
Die Unterdorfstrasse ist augenscheinlich in einem schlechten Zu-
stand. Die Sanierung der Strasse wurde bereits mehrfach verscho-
ben. Die vorgesehene Belagssanierung erfolgt in Form einer Trag-
deckschicht (TDS) mit einer Belagsstärke von 8 cm. Im Weiteren ist 
auch der Ersatz des Strassenkoffers vorgesehen.  
 
Bezüglich der zeitlichen Ausführung wird dieses Sanierungsvorha-
ben mit der unter Ziffer 1 erwähnten Kreiselsanierung koordiniert. 
 
Antrag Gemeinderat: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Ver-
pflichtungskredit über CHF 200‘000.00 für die Sanierung des Stras-
senbelags Unterdorf zu genehmigen. 
 
 



5 
 

3. Budget 2016 
 
a) Investitionsrechnung 2016 
 

 
 
Antrag Gemeinderat: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Bud-
get 2016 der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von  
CHF 4‘758‘300.00 zu genehmigen. 
 
 
b) Erfolgsrechnung 2016 
 
Ausgangslage: 
Der Gemeinderat, die Verwaltung und die Kommissionen legen 
Ihnen das Budget 2016 vor, welches einen kleinen Ertragsüber-
schuss von CHF 3‘790.15 prognostiziert. Das Budget wurde erst-
mals unter den HRM2-Richtlinien erstellt und ist zudem durch den 
neuen Finanz- und Lastenausgleich NFA geprägt. 
Die Finanzkommission hat den Budgetprozess eng begleitet, dem 
Gemeinderat entsprechend Bericht erstattet und empfiehlt das 
Budget 2016 zur Annahme. 
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Kennzahlen 

 
 
Antrag Gemeinderat: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
- Das Budget 2016 der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüber-

schuss von CHF 3‘790.15 zu genehmigen. 
- Das Budget 2016 der Wasserversorgung mit einem Aufwand-

überschuss von CHF 90‘216.00 zu genehmigen. 
- Das Budget 2016 der Abwasserbeseitigung mit einem Aufwand-

überschuss von CHF 46‘423.55 zu genehmigen. 
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- Das Budget 2016 der Abfallbeseitigung mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 16‘914.95 zu genehmigen. 

- Den Finanzierungsfehlbetrag für die Gesamtrechnung mit eige-
nen Mitteln und durch die Aufnahme von Darlehen zu decken und 
den Gemeinderat zu ermächtigen, die notwendigen Darlehen auf-
zunehmen. 

 
 
c) Festlegung der Steuerfüsse und der Gebühren 
 
Ausgangslage: 
Das Budget 2016 sieht unveränderte Steuerfüsse vor. Obwohl in 
Kappel mit einem anhaltenden Bevölkerungsanstieg zu rechnen ist, 
wird für das Jahr 2016, aufgrund der bisher gewonnenen Erkennt-
nisse aus den Zuzügen, mit einem leicht tieferen Fiskalertrag ge-
genüber dem Vorjahr gerechnet. 
 
Antrag Gemeinderat: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
- Den Steuerbezug für die natürlichen Personen unverändert auf 

122 % der einfachen Staatssteuer, für die juristischen Personen 
unverändert auf 92 % und für Holdinggesellschaften unverändert 
auf 57 % der einfachen Staatssteuer festzulegen. 

- Die Feuerwehrersatzabgabe unverändert auf 9 % der einfachen 
Staatssteuer, im Minimum jedoch auf CHF 20.00 und im Maxi-
mum auf CHF 400.00 festzulegen. 

- Die wiederkehrenden Gebühren, Ansätze und Abgaben unverän-
dert gemäss Detail (siehe Budget 2016) festzulegen.  

 
 

4. Finanzplan 2016 - 2020  
 
Ausgangslage: 
Der Gemeinderat hat jährlich den Finanzplan zu beschliessen und 
der Gemeindeversammlung zur Kenntnis zu bringen. Anlässlich der 
Gemeindeversammlung wird Ihnen der angepasste Finanzplan prä-
sentiert. 
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5. Gebührentarif – Genehmigung  
 
Ausgangslage: 
Im Frühling 2015 wurde das revidierte Arbeitsgesetz vom Stimmvolk 
gutgeheissen. In dieser Revision ist auch die Bewilligung von Anläs-
sen neu geregelt worden. Die neuen Bestimmungen sehen vor, dass 
solche Bewilligungen künftig durch die Gemeinden erteilt werden. 
 
Die Verfügung von Anlassbewilligungen ist kostenpflichtig. Als recht-
liche Grundlage muss deshalb in unseren Gebührentarif der Ver-
waltung eine entsprechende Position aufgenommen werden. Grund-
sätzlich werden die Kosten nach Aufwand berechnet. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den neu 
gefassten Gebührentarif zu genehmigen. 
 
 

6. Interpellation Marcel W. Wyss 
 
 
 
Kappel, 25. November 2015 
 
 
Gemeinderat Einwohnergemeinde Kappel 
Rainer Schmidlin   Hans Peter Wiedmer 
Gemeindepräsident   Verwaltungsleiter 
 
 


